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Ein Beitrag von RAin Daniela Schneider

[RECHT ] Regelmäßig stellen die Prüfungs-
stellen und Beschwerdeausschüsse im Rah-
men von Wirtschaftlichkeitsprüfverfahren 
einen Richt linienverstoß fest, wenn eine Pa-
rodontitisbehandlung ohne eine röntgenolo-
gische Befundung erfolgt ist. Die Rechtspre-
chung teilt diese Ansicht, wie jüngst das 
SG Marburg (Urteil vom 12.6.2024 – S 12 KA 
218/23). Ein solcher Richt linienverstoß führt 
dann zu einem Regress. Ebenso wird ein 
Richtlinienverstoß angenommen, wenn das 
Röntgenbild älter als sechs Monate ist (Be-
handlungsrichtlinie alte Fassung). Aber ist 
diese Au� assung wirklich richtig?

PAR-Behandlung ohne 
Röntgenbild?
Dokumentation ist entscheidend!
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Die gesetzliche Ermächtigung für den G­BA, Richtlinien 
für die vertragszahnärztliche Versorgung zu erlas ­
sen, ergibt sich aus § 92 Abs. 1 S. 2 und Abs. 2 SGB V. 

Diese Richtlinien werden Bestandteil der Gesamtverträge 
(§ 92 Abs. 8 SGB V). Die Verbindlichkeit vertraglicher Rege ­
lungen so wie der G­BA­Richtlinien wird durch eine entspre­
chende Satzungsregelung der jeweiligen KZV hergestellt, zu 
deren Erlass sie verpflichtet ist (§ 81 Abs. 3 Nr. 2 SGB V). Da ­
rüber hinaus ergibt sich die Verbindlichkeit vertraglicher Be­
stimmungen auch aus § 95 Abs. 3 S. 3 SGB V. Somit sind die 
G­BA­Richtlinien für die KZVen und ihre Mitglieder verbindlich.

Stellt das Fehlen 
von Röntgenbildern 
im Rahmen einer 
PAR-Behandlung stets 
einen Richtlinienverstoß 
dar, der zur Kürzung im 
Wirtschaftlichkeits -
prüf verfahren führen 
muss?
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Welche Richtlinie findet Anwendung?
Welche Richtlinie Grundlage für die Prüfung ist, bestimmt das Quartal, welches 
der Prüfung unterliegt. Bis zum 30.6.2021 existierte nur die Behandlungsricht­
linie mit Stand 18.6.2006. Am 1.7.2021 erließ der G-BA dann auch eine PAR-
Richtlinie. Das bedeutet, dass für alle Quartale bis zum 30.6.2021 die Behand­
lungsrichtlinie Grundlage für die Prüfung darstellt, während ab dem Quartal 
III/2021 neben der Behandlungs- auch die PAR-Richtlinie Anwendung findet.

Was gilt somit konkret für geprüfte Quartale  
bis einschließlich II/2021?
Grundlage für die Beurteilung dieser Quartale stellt die Behandlungsrichtlinie 
dar. Sie ist in die Abschnitte A, B und C unterteilt. Abschnitt B beschreibt die 
vertragszahnärztliche Behandlung und ist in sieben Unterabschnitte gegliedert. 
Der Unterabschnitt II. „Röntgendiagnostik“ steht vor dem Unterabschnitt V.  
„Systematische Behandlung von Parodontopathien (PAR-Behandlung)“. 
Aufgrund der Systematik gilt der Unterabschnitt II. für alle nachfolgenden Un­
terabschnitte entsprechend. Bei der Beurteilung eines Richtlinienverstoßes 
stellen die gemeinsamen Prüfeinrichtungen und die Gerichte jedoch ausschließ­
lich auf die Regelung im Unterabschnitt V Nr. 2 ab: Nr. 2 Anamnese und Dia­
gnostik im Hinblick auf den Parodontalzustand. Grundlage für die Therapie sind 
die Anamnese, der klinische Befund (Parodontalstatus) und Röntgenaufnah­
men: „[…] Der Röntgenbefund erfordert aktuelle (in der Regel nicht älter als 
sechs Monate) auswertbare Röntgenaufnahmen. […]“ Sie kommen zu dem 
Ergebnis, dass entsprechend dem Wortlaut der Norm Röntgenaufnahmen stets 
anzufertigen sind. Liegen keine Röntgenbilder vor, ist ihrer Ansicht nach ein 
Richtlinienverstoß gegeben. 

Bei der Beurteilung lassen sie jedoch die Regelungen im Unterabschnitt II. Rönt­
gendiagnostik völlig außer Betracht. Dieser Abschnitt besagt ausdrücklich: 

•  Nr. 1 � Die Röntgenuntersuchung gehört zur vertragszahnärztlichen  
Versorgung, wenn die klinische Untersuchung nicht ausreicht oder  
bestimmte Behandlungsschritte dies erfordern.

 
•  Nr. 2 � Röntgenuntersuchungen dürfen nur durchgeführt werden,  

wenn dies aus zahnärztlicher Indikation geboten ist […].

•  Nr. 3 � Vor Röntgenuntersuchungen ist stets abzuwägen, ob ihr  
gesundheitlicher Nutzen des Strahlenrisiko überwiegt […]. 

•  Nr. 4 � Für Röntgenuntersuchungen findet die Röntgenverordnung  
Anwendung.

Danach ergänzt die Röntgenuntersuchung entweder die klinische Untersuchung 
oder sie erfolgt in einzelnen Behandlungsschritten. Der Normgeber hat an dieser 
Stelle deutlich zum Ausdruck gebracht, dass die Vorgaben der Röntgenverord­
nung (jetzt Strahlenschutzverordnung) einzuhalten sind und der Zahnarzt nicht 
aus der Verpflichtung entlassen wird, eine rechtfertigende Indikation zu stellen.

Rechtswidrigkeit …
Teilweise wird die Ansicht vertreten, der Normgeber habe die rechtfertigende 
Indikation mit der Regelung in Unterabschnitt V. für den Zahnarzt getroffen. 
Würde man die Regelung in Unterabschnitt V. so verstehen wollen, würde die 
Richtlinie an dieser Stelle gegen Bundesgesetz verstoßen und wäre somit rechts­
widrig. Denn nach § 83 Abs. 3 Strahlenschutzgesetz (StrlSchG) muss der Zahn­
arzt die rechtfertigende Indikation in jedem Einzelfall stellen.



P A R O D O N T O L O G I E  |  P R O P H Y L A X E

ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis – 3/202662

… bedeutet:
Dies hat zur Konsequenz, dass der Zahnarzt keine Röntgenaufnahme 
anfertigen darf, wenn die Befundung oder die Behandlung auch ohne 
eine Röntgenaufnahme de lege artis erfolgen kann.

Auslegung
Unter Berücksichtigung der Vorgaben von Unterabschnitt II. muss 
demnach Unterabschnitt V. Nr. 2 so verstanden werden, dass: „Grund-
lage für die Therapie sind die Anamnese, der klinische Befund (Pa-
rodontalstatus) und Röntgenaufnahmen soweit diese nach Prü -
fung einer entsprechenden Indikation angefertigt wurden.“
Es liegt somit kein Richtlinienverstoß vor, wenn ein Röntgenbild in 
Ermangelung einer rechtfertigenden Indikation nicht angefertigt und 
die Gründe dokumentiert wurden. Liegt ein Röntgenbild vor, so soll 
dieses nach der Behandlungsrichtlinie (alte Fassung) in der Regel 
nicht älter als sechs Monate sein.

Thematik alte Röntgenbilder
Die Vorlage älterer Röntgenbilder führt ebenso immer wieder zu Re­
gressen, weil Prüfungseinrichtungen und Gerichte hierin ebenfalls 
einen Verstoß gegen die Richtlinie sehen. Dabei haben sie nicht be­
achtet, dass das BSG bereits 1993 ein Abweichen von Richtlinien 
unter bestimmten Voraussetzungen eingeräumt hat (BSG, Urt. v. 
16.6.1993 – 14a RKa 4/92, zitiert nach juris, Rn. 25). Nämlich dann, 
wenn die Richtlinie zum Beispiel nicht mehr dem gegenwärtigen 
Kenntnisstand der medizinischen Wissenschaft entspricht.
Ein solcher Fall könnte hier vorliegen, wenn man berücksichtigt, dass 
sich mit Erlass der PAR­Richtlinie der G­BA das Alter der Röntgen­
aufnahme auf zwölf Monate erhöht hat. In den tragenden Gründen 
wird dazu ausgeführt: „Die Zwölf-Monatsgrenze ist in Abänderung 
der bisherigen Grenze von sechs Monaten ausreichend für die Ak-
tualität der Aufnahmen, weil Parodontitis eine langsam progrediente 
Erkrankung ist (Needleman 2018).“ Diese medizinische Erkenntnis 
galt bereits vor Erlass der neuen PAR­Richtlinie, was dazu führt, dass 
auch vor Erlass der PAR­Richtlinie die Vorlage älterer Röntgenbilder 
nicht automatisch zu einem Richtlinienverstoß führen darf.
Damit gilt, dass weder das Nichtvorliegen von Röntgenbildern noch 
die Vorlage älterer Röntgenbilder zwingend die Feststellung eines 
Richtlinienverstoßes begründen.

Was gilt für die Quartale ab III/2021?
Auch nach dem Erlass der PAR­Richtlinie zum 1.7.2021 gilt 
das oben Gesagte. Die Regelungen im Unterabschnitt II. 
der Behandlungsrichtlinie zur Röntgendiagnostik sind un­
verändert.
Die Regelungen des Unterabschnitts V. der Behandlungs­
richtlinie wurden in die PAR­Richtlinie übernommen. Hier 
heißt es nun: § 3 Anamnese, Befund, Diagnose und Doku­
mentation (Parodontalstatus)

•  (1) Grundlage für die Therapie sind die allgemeine 
und die parodontitisspezifische Anamnese, der kli­
nische Befund ergänzt in Abhängigkeit von der 
rechtfertigenden Indikation durch Röntgenaufnah­
men und Röntgenbefund, die Diagnose und die 
vertragszahnärztliche Dokumentation. 

•  (4) Der Röntgenbefund erfordert aktuelle (in der 
Regel nicht älter als zwölf Monate) auswertbare 
Röntgenaufnahmen. Der Röntgenbefund umfasst 
den röntgenologischen Knochenabbau sowie die 
Angabe Knochenabbau (Prozent/Alter).

In Absatz 1 wird die Forderung aus dem Unterabschnitt II. 
der Behandlungsrichtlinie (und dem Strahlenschutzgesetz) 
aufgegriffen. Danach wird die Therapie „[…] ergänzt in Ab-
hängigkeit von der rechtfertigenden Indikation durch Rönt-
genaufnahmen und Röntgenbefund […]. Folglich muss so­
mit vor jeder PAR­Behandlung sorgsam entschieden wer­
den, ob ein Röntgenbild angefertigt wird oder nicht. 
Kommt der Zahnarzt zu dem Ergebnis, dass der klinische 
Befund eine ausreichende Grundlage für die Behandlung 
bietet, so darf ein Röntgenbild nicht angefertigt werden. 
Mit der Konsequenz, dass in diesem Fall kein Richtlinien­
verstoß vorliegt. Diese Entscheidung muss der Zahnarzt 
dokumentieren.

Fazit
Ein Röntgenbild muss medizinisch indiziert sein, diese Fest­
stellung trifft allein der behandelnde Zahnarzt. Reicht der 
klinische Befund aus, ist ein Röntgenbild nicht indiziert, 
diese Feststellung muss sorgsam dokumentiert werden. 
Der Zahnarzt kann für seinen Befund auch auf ein Rönt­
genbild zurückgreifen, welches älter als sechs Monate ist. 
Denn es ist medizinisch anerkannt, dass die Parodontitis 
eine langsam progrediente Erkrankung ist. Diese wissen­
schaftliche Erkenntnis muss bei der Auslegung der Be­
handlungsrichtlinie (alte Fassung) berücksichtigt werden, 
auch wenn der G­BA diese Erkenntnisse erst später in eine 
neue Richtlinie hat einfließen lassen. 

„Ein Röntgenbild muss medizi -
nisch indiziert sein, diese Feststel-
lung trifft allein der behandelnde 
Zahnarzt. Reicht der klinische 
Befund aus, ist ein Röntgenbild 
nicht indiziert, diese Feststellung 
muss sorgsam dokumentiert 
werden. [...]“

(RAin Daniela Schneider)
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